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Kreis Blatt.Merſ eburger
Mittwoch den 3. October.

Redaction, Druck und Verlag von Carl Jurk.

Bekanntmachungen.
Mit Bezugnahme auf meine Kreisblatts Bekanntmachung vom 19. d. M. bringe ich hierdurch zur öffent

and] lichen Kenntniß, daß noch ein ſich zum Zuge eignendes Artillerie Pferd bis zum 1. Juni 1861 an einen zuverläſſigen
Grundbeſitzer ausgeliehen werden ſoll, und daß diejenigen Perſonen, welche auf dieſes Pferd reflectiren, ſich ſchleunigſt
bei mir ſchriftlich oder mündlich zu melden haben.

Merſeburg den 29. September 1860. Der Königliche Landrath Weidlich.

Bekanntmachung. Es wird hierdurch zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht, daß der bisherige Polizei und
Armendiener Ferdinand Ehricht zum Polizei Sergeanten
ernannt worden iſt.

Merſeburg, den 29. September 1860.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Die von uns in der hieſi-
gen Stadt veranſtaltete Collecte zur Errichtung eines Denk-
mals für den Miniſter Freiherrn vom Stein hat einen
Ertrag von 45 Thalern ergeben. Jndem wir dies hiermit
zur öffentlichen Kenntniß bringen, ſprechen wir zugleich
für die gewährten Gaben unſern herzlichen Dank hierdurch
aus. Merſeburg, den 29. September 1860.

Der Magiſtrat.

Auction.
Am 3. October d. J., von 9 Uhr Vormittags ab, ſollen

in dem früher Bäckermeiſter Dauteſchen Hauſe sub Nr.
772 in der Vorſtadt Unteraltenburg hier, verſchiedene Nach
laß Effecten, als Meubles, Hausgeräthe, Betten und Klei-
dungsſtücke, meiſtbietend gegen ſofortige Bezahlung in Preuß.
Courant verkauft werden.

Merſeburg den 26. September 1860.
Königl. Kreisgericht, II. Abtheilung.

Hausverkauf.
Das von dem verſtorbenen Weißgerbermeiſter Hilde-

brand beſeſſene, in der Johannisgaſſe gelegene Haus, höchſt
vortheilhaft verzinslich für dergl. Geſchäftstreibende, ſoll
möglichſt bald verkauft werden und wollen ſich darauf Re
fleckirende gefälligſt an Unterzeichneten wenden.

Merſeburg den 1. October 1860.
F. Sperl, Conditor.

Das Kartoffelſtoppeln iſt für dieſes Jahr in hieſiger
Flur ſtreng unterſagt.

Merſeburg, den 18. September 1860.
Das Feldecomité.

Zwei noch nicht getragene GensdarmerieWaffenröcke,
welche ſich namentlich für
billig zu verkaufen

Breiteſtraße Nr. A98,

m

vis à vyis dem Gaſthof zur alten Poſt.

SHteuerbeamte eignen, ſind ſehr

Betrug. Jm Monat Juli d. J. fand ſich bei einer
hier wohnhaften Wittwe eine fremde Frauensperſon ein,
die ſich derſelben unter Angabe eines falſchen Namens als
eine Verwandte vorſtellte, als ſolche mehrere Tage ihre
Gaſtfreundſchaft in Anſpruch nahm und ſie bei ihrem Weg-
gange zu überreden wußte, ihr zur Beſorgung eines Auf-
trags 16 Thaler mitzugeben, nachher aber ſpurlos verſchwand.

In gleicher Weiſe hat die Fremde unter ähnlichen fal-
ſchen Vorſpiegelungen ſich auch noch bei anderen Familien,
namentlich in Lochau, Schneidlingen und Ballenſtedt Ein-
gang zu verſchaffen gewußt und dabei gleichfalls verſchiedene
Betrügereien verübt.

Da es bis jetzt noch nicht gelungen iſt, ihrer habhaft zu
werden, ſo wird ein Jeder, der über den Namen und Auf
enthalt dieſer Betrügerin Auskunft ertheilen kann, erſucht,
hiervon ſofort der nächſten Polizeibehörde oder mir Anzeige
zu machen. Koſten entſtehen hierdurch nicht.

Merſeburg, den 26. September 1860.
Der Königl. Staatsanwalt.
Signalement.

Die Perſon iſt etwa in 50er Jahren, groß und kräf-
tig, hat ein geſundes Ausſehen, dunkelblondes Haar und
dunkle Augen. Bekleidet war dieſelbe mit einem hellkattu-
nenen Ueberrock, rehfarbig geſtreiften baumwollenen Fla-
nellunterrock, trug auf dem Kopfe ein ſogenanntes weißes
Morgenhäubchen und bei ihrem Weggange auf der Land
u d ſogenannte Kuke.

n den Fingern trug ſie drei Ringe und in eiTragkorbe Wäſche. a 8 J wert
Bekanntmachung.

Die Benutzung der Herbſthütung in dieſem Jahre auf
dem den hieſigen Hütungsberechtigten in Meuſchauer Aue
überwieſenen Plane von 62 Morgen 44 QRuthen ſoll an
den Meiſtbietenden verpachtet werden.

Wir haben dazu
den 11. October, Nachmittags 4 Uhr,

angeſetzt und werden Pachtluſtige eingeladen, ſich in der
Expedition des mit unterzeichneten Juſtizraths Wagner da
zu einzufinden.

Merſeburg, den 29. September 1860.
Die Deputirten

Schäfer. Wirth. Wagner.
Ein geduldiger Bulle, 3 Jahr, ſchwarſſchecig,zu verkaufen bei der Wittwe Schurig in Rang g, ſteht



Das Neueſte in abgepaßten

TWeppichen, Bettvorlegern, Stubendecken, WTischdecken,
Gardinen und Vleublesstoffen

empfiehlt J. Schönlicht.
Ein Logis, beſtehend aus Stube, Kammer und

Küche, iſt zum 1. Januar zu vermiethen bei Heidenreich
in der Altenburg Nr. 708.

Ein freundliches Logis nebſt Zubehör iſt an eine ſtille
Familie von jetzt an zu vermiethen und zum 1. Januar
zu beziehen Neumarkt Nr. 873.

Eine gut meublirte Stube nebſt Schlafzimmer iſt zu
vermiethen und ſogleich zu beziehen ſowie eine Familien-
wohnung, beſtehend aus 2 Stuben, 2 Kammern und Küche,
in Nr. 279 Oberburgſtraße.

Bei dem Korbmachermeiſter Schumann ſind bei
der reichlichen Ernte d. J. 6 700 Körbe gute Birnen
und Aepfel um den billigſten Preis wegen Mangel an
Raum ſofort zu verkaufen an der Lauchſtädter Chauſſee,
eine kleine Strecke über der Bahn.

Waſſerhelles Photogen à Quart 10 Sgr., Solar-
Oel à Quart 6 Sgr., Hamburger Photogen à Quart
11 Sgr., Solaröl à Quart 6 Sgr., empfiehlt

W. Wächter, Klempnermeiſter.

Hauptpreis
fr. 100,000

in baar.

Ziehung amhznganß Nur Gewinn,

S. nie Verluſt
bringt die Betheiligung bei der garantirten Neuchateler
Anlehens Lotterie dadurch, daß jedes Loos derſelben un
bedingt gewinnen muß, ſei es Preiſe geringeren- Betrags,
ſei es Treffer von Francs 100,000, 35,000, 30,000, 25,000,
20,000, 15,000, 12,000, 10,000 c. c. 2c. Jährlich fin-
den 2 Ziehungen ſtatt, die nächſte ſchon am 1. Novem-
ber. Obligations-Looſe dazu, die jederzeit wieder zum
Börſen Cours durch mich zurückgenommen werden, koſten
3 Thaler oder fl. 5. 15. gegen Franco-Einſendungen
des Betrags oder Poſt Nachnahme. Jch erwarte zahlreiche
Aufträge, weil es kein Unternehmen dieſer Art giebt, wel-
ches bei ſicherer Capital- Anlage ſo bedeutende Vortheile
bietet.

Heinrich Steffens,
Banquier in Frankfurt am Main.

Ergebenſte Anzeige.
Einem hochgeehrten Publikum zeigt der Unterzeichnete

ganz gehorſamſt an, daß der Tanz Unterricht Donnerſtag
den 4. d. M. im Saale zum goldnen Arm ſeinen Anfang
nimmt.

Die Stunden für die Damen von 5 bis 7, für die
Herren von 7 bis 9 Uhr Abends.

L. Krebs, Tanzlehrer.
Jetzige Wohnung: beim KupferſchmiedemeiſterHerrn Köppe am Roß markt.

Merſeburg, den 1. October 1860.
Dr. Brüg, Arzt 2e.

Anzeige.
Den geehrten hieſigen und auswärtigen Mahlkunden

der Riſchmühle zur Nachricht, daß ſeit Anfang voriger
Woche die Mahlgänge ſowie die Schneidemühle wieder in
Betrieb geſetzt worden ſind.

Mit dem heutigen Tage eröffnete ich in dem früher
Lehmannſchen Laden an der Stadtkirche ein Geſchäft mit
Obſt und Victualien ein geehrtes Publikum erſuche ich
um gütigen Zuſpruch und werde ich mich befleißigen, auf's
beſte und billigſte zu bedienen.

Gottfried Hädrich.

Stearinlichte in verſchiedenen Nummern und in nur
feiner und feinſter Qualität empfiehlt zu billigen Preiſen

F. L. Schulze, Domplatz.
Melis in Broden à Pfd. 4 Sgr. 6 Pf., ff. Melis

à Pfd. 4 Sgr. 8 Pf., f. Raffinade à Pfd. 5 Sgr., extra
ff. Raffinade à Pfd. 55 und 5 Sgr., klare und ge
mahlene Zucker für einen Thlr. 7 6 6 Und 6
Pfd. bei F. L. Schulze, Domplatz.
f. ruſſ. Senf in Büchſen zu 7 und 12 Sgr. und
feinſten ruſſ. Thee in Schachteln à St. 1 Thlr. empfing
und empfiehlt F. L. Schulze, Domplatz.

Nachdem ich meine beiden

Meubles-, Spiegel und
Polſterwaaren-Magazine

allhier, große Märkerſtraße Nr. 24,
auf das vollſtändigſte aſſortirt und mit allen hierzu paſſen
den Novitäten verſehen habe, ſo empfehle ich dieſelben
einem hochgeehrten Publikum zur gütigen Beachtung.

Beide Magazine bieten die größte und eleganteſte
Auswahl von Meubles in Nußbaum, Mahagoni, Eichen,
Birken und andern Holzarten dar.

Bei Abnahme von groöößern Poſten bin ich gern bereit,
die gekauften Meubles frei an Ort und Stelle durch mein
Meublesfuhrwerk ſchaffen zu laſſen.

Eine große Partie dunkel gewordene Mahagoni Meu-
bles ſind billig zu verkaufen.

Halle, den 20. September 1860.
Carl Dettenborn.

Beſte tiefſchwarze

I Schreib-& Copir-Tinte,
in Flaſchen von 1 Sgr. bis 12 Sgr.

iſt ſtets zu haben in der Papierhandlung von
Guſtav Lots.

Sonntag und Montag den 7. und S. Oe-
tober ladet Unterzeichneter zur Einweihung ſeines
neu erbauten Tanzſaals ergebenſt ein. Für gute Spei
ſen und Getränke wird beſtens geſorgt ſein.

Dörſtewitz. Meinhardt,
Gaſtwirth.

Das Winter Semeſter am Dom Gymnaſium beginnt
Donnerstag den 11. October. Zur Prüfung neu aufzu-
nehmender Schüler bin ich von Montag den 8. October an

bereit. Dr. Scheele.nennen hhdonruJEine ſolide Perſon wird von jetzt ab in Wohnung-
oder in Schlafſtelle zu nehmen geſucht. Nähere Auskunft
durch den Schneidermeiſter Burghold, Breiteſtraße.

Lieber Freund!
Da Du mir fortwährend ausweichſt und Dich auch

à jour nicht mehr bei mir ſehen läßt, daß ich einmal mit
Dir ſprechen könnte, ſo ſehe ich mich genöthigt, da ich aus
Deiner Tanzgeſellſchaft ausgeſchieden bin (natürlich freiwillig), den r mich und Meſſing noch rückſtändigen Betrag

ſchriftlich von Dir zu verlangen.
Ueberſende mir ſolchen durch meinen Burſchen.

Dein Freund Blitz



Den Herren Aerzten, welche die jahrelangen Leiden
meiner verſtorbenen Frau zu mildern ſuchten, den verehr-
lichen Mitgliedern der Tiſchler-Jnnung und allen andern
Perſonen welche meine Frau zu ihrer letzten Ruheſtätte
begleiteten und ihren Sarg mit Kränzen ſchmückten, in
leichen dem Herrn Paſtor Gruner für die am Grabe geſprochenen troſtreichen Worte, ſage ich hierdurch meinen

tiefgefühlten Dank.
Merſeburg, den 1. October 1860.

Malppricht sen., Tiſchlermeiſter
und Kinder.

Durchſchnitts Marktpreiſe des Monats September.

thl.) ſg. pf. thl. ſg. pf.Weizen Scheffel 3 2 Kalbfleiſch Pfund 29
Roggen 2 Schöpſenfl. 4Gerſte 115 7 Schweinefl. 5Hafer 1 1 6 Butter 9Erbſen 3 1 3 Bier Quart 1Linſen 328 9 Branntwein 6Bohnen 3 10 Heu Centner 1 5Kartoffeln 20 Stroh Schock 5 6
Rindfleiſch Pfund 4 8

ueber ein Mittel gegen die Schwind ſucht be
richtet der „Publiciſt“: Zu Tampico in Mexiko wächſt ein
Baum, mit deſſen Holz die Jndianer alle Bruſtleiden, na
mentlich Verletzungen der Lunge, heilen. Auch dort woh-
nende Europäer haben dies Mittel angewendet und ſind
von der Schwindſucht völlig geheilt worden obwohl ſich
unter ihnen Bruſtkranke befanden in deren Familien dieſes
Leiden bisher erblich aufgetreten war. Das dortige Con
ſulat hat Jahre lang die heilſame Wirkung dieſes Holzes,
Anacahuite genannt, beobachtet, und da in allen Fällen
die Patienten mittelſt deſſelben von ihren Leiden befreit
wurden, ſo hat der Conſul. ſich veranlaßt gefühlt, unſere
Regierung auf dieſen Baum aufmerkſam zu machen und
ſie zu erſuchen, die Heilkraft deſſelben einer Prüfung zu
unterziehen. Es ſollen nunmehr mit dieſer „Anacahuite“,
von welcher der Conſul eine anſehnliche Quantität nach
Berlin geſchickt hat, Verſuche in Heilanſtalten, Lazarethen c.
gemacht werden und es dürfte ſich dann bald genug erge-
ben, ob dem Holze die Kraft inne wohnt, die Welt von
einer Krankheit zu erlöſen, die zahlloſe Opfer dahin rafft.

Die Gebrauchsanweiſung iſt ganz einfach. Die Rinde
iſt unbrauchbar und wird abgeſchält. Von dem Holze, das
große Aehnlichkeit mit dem unſrer Akazie hat, ſchneidet
man ganz kleine Stücke, gießt ſiedendes Waſſer darauf und
beobachtet nunmehr daſſelbe Verfahren wie bei der Berei-
tung des Thees. Man trinkt das Surrogat des Morgens
nüchtern und des Abends vor dem Schlafengehen. Jn
Fällen, wo die Krankheit ſchon weit vorgeſchritten iſt, wird

von dieſem Holzthee ſo oft genoſſen, als Neigung zum
Trinken ſich einſtellt. Während der Kurzeit muß man alle
gewürzten Speiſen und ſtarken Getränke, auch den Kaffee
meiden; ſonſt wird eben keine ſtrenge Diät zur Pflicht ge-
macht. Blutſpeien wird in wenigen Tagen gehoben in
allen Fällen bleibt es aber rathſam, ſelbſt nach der Gene-
ſung noch längere Zeit mit dem Gebrauch dieſes Heil-

mittels fortzufahren. SNach der letzten Nummer d. Bl. iſt dieſes Mittel in
der hieſigen Dom Apotheke zu haben.

Schwurgericht zu Naumburg.
(Fortſetzung.)

Mittwoch den 19. September.
Vorſitzender: AGRath Krüg; Beiſitzer: die KGRäthe

Neubaur und Rudloff, der Kreisrichter Schröder,

Eine goldene Broche mit blauem Stein iſt am Frei
tag auf dem Wege von der Hältergaſſe nach dem Bahnhof,
oder auf der Weißenfelſer Chauſſee oder in der Gotthardt-
ſtraße verloren gegangen. Der Finder erhält eine ange
gemeſſene Belohnung Unteraltenburg im Jorckeſchen Hauſe
1 Treppe hoch.
n

Rirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geboren: dem Bürger Maler und Lackirer Sörenſen

eine Tochter. Getrauet: der Unteroffizier vom Stamm des 1.
Bataillons 2. Thüringiſchen Landwehr Regiments (Nr. 32) Lorenz mit
Jgfr. J. C. Ch. Pippig aus Eilenburg.

Stadt. Geboren: dem Schneidermſtr. Blau ein Sohn dem
Tapezirermſtr. Heidrich eine Tochter; dem Schuhmacher Steinbrück ein
Sohn. Getrauet: der Nadlermſtr. Hildebrandt mit Jgfr. M. C.
Knapp; der Königl. Kreisgerichtsbote Ulrich mit Jgfr. J. M. R. Hu-
nold; der Kreiswegeaufſeher Klingner mit Jgfr. W. L. B. Brandin.
Geſtorben: die einzige Tochter des Fabrikarbeiters Heſſelbarth, 1 J.
8 M. alt, an Krämpfen.

Donnerstag Abends 5 Uhr Gottesdienſt in der Gottesackerkirche.
Predigt: Herr Paſtor Trebſt.

eumarkt. Geſtorben: die einzige Tochter des Roßhändlers
W. Stephan 1 J. 1 M. 13 T. alt, an den Schwämmen.

Altenburg. Geboren: dem Königl. General Commiſſions
Diätarius Koch eine Tochter dem Buchbindergeſellen Fiſcher eine Toch-
ter. Geſtorben: die Ehefrau des Bürgers und Tiſchlermſtrs.
Malpricht son., 69 J. 4 M. alt, an Alterſchwäche die älteſte Tochter
des Handarb. Schwarze, 4 J. 9 M. alt, am Keuchhuſten die hinterl.
Wittwe des Handarb. Hetzer, 74 J. alt, an Alterſchwäche.

derGAſſeſſor Rohland. Staatsanwalt Lauhn.
Gerichtsſchreiber: der KGSecretair Engelberg.

Geſchworene: Beigeordneter Karlſtein, Profeſſor Jacobi,
Gutsbeſitzer Mackrodt, Rittergutsbeſitzer Vonhof,
Poſtverwalter Eſche, Fabrikant Prätorius, Ritter-
gutsbeſitzer Kahnt, Fabrikant Filler, Kaufmann
Börner, Kaufmann Mundt, Kammfabrikant Mahr
sen., Rittergutsbeſitzer Bach.

Heute kam nur eine Sache zu Verhandlung. Ange
klagt war der Bäckermeiſter Chriſtian Friedrich Auguſt
Ferdinand Schwarzen au von Naumburg wegen Mein-
eides. Sein Vertheidiger war der Rechtsanwalt Bromme.

Die Anklage lautete dahin
Am 10. October 1858 reichte die verehel. Bäckermeiſter

Schwarzenau geb. Rudolphi im Beiſtande ihres Ehemannes,
des Bäckermeiſters Schwarzenau, bei dem Großherzogl.
Kreisgerichte zu Weimar eine Klage gegen ihren Bruder,
den Oeconom Heinrich Gottfried Rudolphi zu Nohra ein
und trug darauf an, den Verklagten zur Herausgabe der
väterlichen, auf ihren Erbtheil gefallenen Grundſtücke zu
verurtheilen. Jn dem erſten, am 22. November 1858 zum
Verſuche der Sühne anſtehenden Termine trat jedoch der
Commiſſionair Brommer aus Naumburg als Principal
intervenient an die Stelle der Kläger, indem er einem
Kaufvertrag vom 27. Juli 1858, notariell recognoſeirt am
31. Auguſt 1858, überreichte, Jnhalts deſſen er die Grund
ſtücke, welche die verehel. Schwarzenau aus dem väterlichen
Nachlaſſe zu fordern hatte, für 510 Thlr. gekauft und
nach Zahlung von 350 Thlr. noch 160 Thlr. den Schwar
zenau'ſchen Eheleuten ſchuldete. Zugleich überreichte er eine
Ceſſion vom 20. November 1858, nach welcher ihm die
Schwarzenau'ſchen Eheleute ihr Klagerecht gegen den Oeco-
nomen Heinrich Gottfried Rudolphi abtraten und die Va-
luta erhalten zu haben bekannten. Jn dieſem Prozeſſe,
welcher nun zwiſchen dem Brommer und Rudolphi allein
fortgeſetzt wurde, beſtritt der Verklagte die klägeriſchen
Anſprüche und machte den Einwand, daß er die Grund
ſtücke, welche bei Verlooſung der väterlichen Nachlaßgrund-
ſtücke unter den Erben auf ſeine Schweſter, die verehel.
Schwarzenau, gefallen waren, von den Schwarzenau'ſchen
Eheleuten für 350 Thlr. gekauft habe es ſei dieſe Summe
theils durch Anrechnung deſſen, was die Schwarzenau zu
dem väterlichen Nachlaſſe zu- gewähren gehabt, theils baar
von ihm gezahlt worden. Um dieſen Einwand zu wider



a

legen, beantragte der Kläger bereits unter dem 14. Decem-
ber 1858 den Bäckermeiſter Schwarzenau als Zeugen zu
vernehmen und verlangte unter dem Anführen, daß Schwar-
zenau nach Rußland auswandern wolle, die Erhebung des
Beweiſes zum ewigen Gedächtniß. Er wurde jedoch damit
abgewieſen. Mit dieſem Antrage trat der Kläger Brommer
unter dem 21. December 1859 von Neuem hervor und
nun wurde auch Schwarzenau unterm 29. December 1859
eidlich als Zeuge vernommen.

Bei dieſer Gelegenheit erklärte Schwarzenau, daß er
und ſeine Ehefrau die Grundſtücke, welche Letztere ererbt,
nicht an den Rudolphi verkauft hätten. Er habe zwar
mehrfach mit demſelben wegen des Kaufs in Unterhand-
lungen geſtanden, ſich aber mit ihm nicht geeinigt, weil
ſein Schwager nur 350 Thlr. geboten er aber mehr ver-
langt hätte.
nach dem Tode ſeines Schwiegervaters verſchiedene Zah-
lungen und zwar 130 bis 135 Thlr. von ſeinem Schwager
Rudolphi erhalten, es ſeien dies jedoch lediglich Darlehne,
nicht aber Abſchlagszahlungen auf Kaufgelder für die
Grundſtücke geweſen.

Die Anklage ſuchte nun auszuführen, daß Schwarze-
nau durch dieſe beſchworene Ausſage eines Meineides ſich
ſchuldig gemacht habe.

Die Eehefrau des Schwarzenau ſelbſt hatte, wie die
Anklage anführte, bei ihrer erſten Vernehmung ausgeſagt,
daß die Gelder, welche ihr Bruder Heinrich Räüdolphi an
ihren Ehemann gezahlt habe, Abſchlagszahlungen auf die
Kaufgelder für die Aecker geweſen ſeien.

Der Oeconom Heinrich Rudolphi behauptete, daß er
mit ſeinem Schwager Schwarzenau und deſſen Frau ſich
über den Kaufpreis der Grundſtücke in Höhe von 350 Thlr.
geeinigt und daß er eine Summe von 200 Thlrn., welche
ſeine Schweſter der Nachlaßmaſſe zu gewähren hatte, als
Selbſtſchuldner übernommen und den Miterben zum Theil
ausgezahlt und daß er auch noch verſchiedene Geldſummen
auf das Kaufgeld an Schwarzenau abgezahlt habe.

Die verehel. Mötzel geb. Rudolphi, der Schmiedemeiſter
Gottlob Rudolphi und Moritz Rudolphi in Nohra unter-
ſtützten dieſe Behauptungen indem ſie bekundeten, daß
ihre Schweſter, die verehel. Schwarzenau, ihnen geſagt,
ſie und ihr Ehemann hätten die fragl. Grundſtücke an den
Bruder Heinrich Rudolphi für 350 Thlr. verkauft, ferner,
daß ſie, Zeugen, von ihrem Bruder Heinrich Rudolphi
25 Thlr. als Antheil an der von den Schwarzenau'ſchen
Eheleuten zur Nachlaßmaſſe ihres Vaters zu gewährenden
Schuld von 200 Thlrn. gezahlt erhalten hätten. Ebenſo
bekundete die Schwiegermutter des Schwarzenau, daß ſie
von ihrer Tochter, der verehel. Schwarzenau, mehrmals
ger ſie habe ihre Grundſtücke an den Bruder zu billig
verkauft.

Der Glaſer Helm zu Nohra bekundete, daß der
Bäckermeiſter Schwarzenau ihm vor etwa 2 Jahren einmal
erzählt, er habe die Aecker ſeiner Frau an Heinrich Rudolphi
verkauft und auch ſchon Geld erhalten aber für den be-
reits früher vereinbarten Kaufpreis könnten ihm die Aecker
nicht überlaſſen werden, denn der Preis derſelben ſei in
der Zwiſchenzeit ſehr geſtiegen.

Nach alledem hielten ſich die Geſchworenen von der
Schuld des Angeklagten überzeugt und ſprachen das Schul-
dig gegen ihn aus.

Der Angeklagte wurde dem Antrag des Staatsan-
walts gemäß mit 2 Jahren Zuchthaus beſtraft.

Fang den 20. September.
Vorſitzender: AGRath Krug; Beiſitzer: KGRath Neu-

aur, die Kreisrichter Schröder und Reißig, der
GAſſeſſor Ehrhardt. Staatsanwalt Lauhn.
Gerichtsſchreiber: KGSecretair Engelberg.

Er habe zwar im Laufe des Jahres 1855

Geſchworene: Fabrikant Filler, Ortsrichter Werner,
Kaufmann Börner, Rittergutsbeſitzer Vonhof, Müh-
lenbeſitzer Nitzſche, Zimmermeiſter Querfurt, Fabri-
kant Prätorius, Oeconom Günſch, Rittergutsbeſitzer
Winkler, Kaufmann Mundt, Apotheker Dr. Tuchen,
Poſtverwalter Eſche.

Erſter Fall.
Auf der Anklagebank erſchien der Einwohner Chriſtoph

Walther aus Auerſtädt 61 Jhr alt, noch nicht be
ſtraft. Er war wegen wiſſentlichen Meineides angeklagt.
Der Jnhalt der Anklage war folgender:

Der Einwohner Stumpf in Lißdorf erhob am 286.
Januar e. bei der Königlichen Kreisgerichts-Commiſſion
zu Eckartsberga gegen den Einwohner Chriſtoph Walther
in Auerſtädt Klage auf Zahlung von 2 Thlr. 20 Sgr.
Dieſelbe gründete ſich darauf, daß Walther in einer Holz-
auction am 24. Januar 1859 von ihm und andern Liß-
dorfer Einwohnern eine Parzelle Holz für 2 Thlr. 20 Sgr.
erſtanden habe, daß das Holz geſchlagen und abgefahren,
Zahlung aber nicht erfolgt ſei. Gegen das erlaſſene Mandat
erhob Walther Widerſpruch, indem er den Einwand der
Zahlung machte. Jn dem vom Gericht zur Verhandlung
der Sache angeſetzten Termine erſchien für den Verklagten
ſein Sohn Carl Walther, durch Atteſt des Schulzen Agthe
das Ausbleiben ſeines Vaters mit Krankheit entſchuldigend.
Carl Walther räumte damals Namens ſeines Vaters den
Kauf des Holzes ein wendete aber ein daß daſſelbe, als
es habe abgefahren werden ſollen, nicht mehr vorhanden
geweſen ſei und beantragte die Abweiſung des Klägers.

Jn dem am 20 März e. anderweitig anberaumten
Termine erſchien Chriſtoph Walther ſelbſt und nahm das
Zugeſtändniß ſeines Sohnes zurück. Es wurde das Auctions-
protokoll vorgelegt, wonach er das Holz für 2 Thlr. 20
Sgr. erſtanden hatte. Walther erkannte dieſes Protokoll
nicht an und erklärte ſich bereit, den ihm vom Kläger zu-
geſchobenen Eid über den Kauf des Holzes abzuleiſten.

Jm Termine am 30. März leiſtete nun Walther den
Eid dahin ab:

Jch, Chriſtoph Walther, ſchwöre, daß ich in der Liß-
dorfer Holzauction am 24. Januar 1859 am Thierwege
für 2 Thlr. 20 Sgr. Buſchholz nicht erkauft habe.

Die Anklage ſuchte nun auszuführen daß Walther
dieſen Eid wiſſentlich falſch geſchworen habe.

Der Oeconom Dietzmann und der Handarbeiter Hart-
wig in Lißdorf bekundeten daß der Chriſtoph Walther in
der fraglichen Holzauction zugegen geweſen und Buſchholz
für das Meiſtgebot von 2 Thlr. 20 Sgr. erſtanden habe.

Der Flurhüter Zwick bekundete, daß Walther unmittel-
bar nach der Auction an ihn herangetreten ſei, mit der
Bitte, ihm das erſtandene Holz anzuweiſen. Der Hand-
arbeiter Röder und der Oeconom Zimmer bekundeten, daß
bald nach der Auction die Söhne des Walther das Buſch-
holz geſchlagen haben. Endlich bekundete aber der Orts-
richter Volk, daß nachdem der Prozeß ſchon anhängig
geweſen, er eines Tages den Walther unterwegs getroffen
und ihn aufgefordert habe, die Sache doch in Güte abzu-
machen. Walther habe damals den Kauf des Holzes zu-
gegeben aber bemerkt, daß das von ſeinen Söhnen ge-
ſchlagene Holz ſpäter geſtohlen worden ſei, und ihn, den
Volk, gebeten, es doch zu vermitteln zu ſuchen, daß ihm
von dem Kaufgelde etwas erlaſſen werde.

(Fortſetzung folgt.)

Charade.
Du magſt mich vorwärts oder rückwärts leſen,

Jch bleibe rückwärts, was ich vorwärts bin.
Vor dieſem bin ich eine Frau geweſen,

Als deutſches Wort noch galt und deutſcher Sinn.
ſonne
Hand
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